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Anlage 2 
 

Darstellung der Veränderungen bezüglich der Zuordnung zu Entgeltgruppen 
(Bewertung der Tätigkeiten) durch § 2 TV Musikschullehrkräfte Land Berlin 

gegenüber den MusikschullehrerRL Berlin 
 
 
Die nachstehende Darstellung beruht auf der am 1. Juni 2016 bestehenden Rechtslage. 
 
 
Teil II Abschnitt A – Musikschullehrer/innen und Beschäftigte in der Tätigkeit von Musik-
schullehrer(inne)n 
 

1 2 3 4 5 

Nr. Bezeichnung 

EG nach 
den Musik-
schulleh-

rerRL 

EG neu 
(Verbesse-
rungen ge-

genüber Spal-
te 3 grün, 

Verschlechte-
rungen gelb) 

Regelung in 
§ 2 TV Mu-
sikschul-
lehrkräfte 

Land Berlin 

2 Beschäftigte in der Tätigkeit von Mu-
sikschullehrer(inne)n 

„kleine“ 9 „kleine“ 9 Protokollerklä-
rung Nr. 1 

Abs. 3 

4 Musikschullehrer/innen mit entspre-
chender Tätigkeit 

9 9 einzige Fall-
gruppe 

(Hinweis: ggf. 
Verbesserun-
gen aufgrund 
der z. T. neu-
en Kriterien 
der EG 10 

Fallgr. 1 mög-
lich) 

Musikschullehrer/innen mit entspre-
chender Tätigkeit 
(hierzu Protokollerklärungen Nrn. … 2) 

9 
mit 76,69 € 

Funktionszu-
lage 

9 
mit 100,00 € 
Funktionszu-

lage 

einzige Fall-
gruppe i. V. m. 
Protokollerklä-

rung Nr. 2 

9 10 
(als Leitung 

einer Fachgrup-
pe mit mindes-
tens 250 Jah-

reswochenstun-
den oder min-
destens 400 
Schülerin-

nen/Schülern) 

Fallgruppe 2 

5 Musikschullehrer/innen, 
die an Musikschulen einen Fachbe-
reich zu betreuen haben, 
in dem mindestens 330 Jahreswo-
chenstunden Unterricht erteilt werden 

10 10 Fallgruppe 2 

11 
(als Leitung 

einer Fachgrup-
pe mit mindes-
tens 400 Jah-

reswochenstun-
den oder min-
destens 640 
Schülerin-

nen/Schülern) 

Fallgruppe 1 
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1 2 3 4 5 

Nr. Bezeichnung 

EG nach 
den Musik-
schulleh-

rerRL 

EG neu 
(Verbesse-
rungen ge-

genüber Spal-
te 3 grün, 

Verschlechte-
rungen gelb) 

Regelung in 
§ 2 TV Mu-
sikschul-
lehrkräfte 

Land Berlin 

6 Musikschullehrer/innen 
im Sinne der Begriffsbestimmung des 
Teils I Abschnitt A Buchstaben a bis d, 
die sich dadurch aus dem Tätigkeits-
merkmal der Fallgruppe 4 heraushe-
ben, dass sie durchschnittlich wö-
chentlich 
mindestens 8 Unterrichtsstunden zu je 
45 Minuten 
a) in der studienvorbereitenden Aus-

bildung tätig sind 
oder 
b) als Leiter/innen von Ensembles 

(z. B. Chöre, Orchester) tätig sind, 
wenn diese Tätigkeit wegen ihrer 
künstlerischen und pädagogischen 
Qualität ebenso zu bewerten ist wie 
die in Buchstabe a genannte Tätigkeit 

10 10 Fallgruppe 1 
 

(Hinweis: Ver-
besserungen, 
die sich durch 
die Erweite-
rung dieses 
Tätigkeits-
merkmals 

ergeben ha-
ben, sind nicht 

dargestellt.) 
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Teil II Abschnitt B – Leiter/innen von Musikschulen und von Zweigstellen von Musikschu-
len 
 

1 2 3 4 5 

Nr. Bezeichnung 

EG nach 
den Musik-
schulleh-

rerRL 

EG neu 
(Verbesse-
rungen ge-

genüber Spal-
te 3 grün, 

Verschlechte-
rungen gelb) 

Regelung in 
§ 2 TV Mu-
sikschul-
lehrkräfte 

Land Berlin 

1 Musikschullehrer/innen 
als Leiter/innen von Musikschulen, 
soweit nicht anderweitig eingruppiert 

9 
(das Tätigkeits-

merkmal hatte in 
Berlin aufgrund 
der Größe der 
Musikschulen 

keine praktische 
Bedeutung) 

./. ./. 

2 Musikschullehrer/innen 
als Leiter/innen einer Zweigstelle von 
Musikschulen, 
an der mindestens 290 Jahreswo-
chenstunden Unterricht erteilt werden 

10 11 Fallgruppe 2 

3 Musikschullehrer/innen 
als Leiter/innen von Musikschulen, 
an denen mindestens 190 Jahreswo-
chenstunden Unterricht erteilt werden 

10 
(das Tätigkeits-

merkmal hatte in 
Berlin aufgrund 
der Größe der 
Musikschulen 

keine praktische 
Bedeutung) 

./. ./. 

4 Musikschullehrer/innen 
als Leiter/innen von Musikschulen, 
an denen mindestens 490 Jahreswo-
chenstunden Unterricht erteilt werden 

11 
(das Tätigkeits-

merkmal hatte in 
Berlin aufgrund 
der Größe der 
Musikschulen 

keine praktische 
Bedeutung) 

./. ./. 

5 Musikschullehrer/innen 
als Leiter/innen von Musikschulen, 
an denen mindestens 850 Jahreswo-
chenstunden Unterricht erteilt werden 

13 12 
(ohne Ausbil-
dung i. S. d. 

Protokollerklä-
rung Nr. 12) 

EG 13 Fall-
gruppe 1 

i. V. m. Proto-
kollerklärung 
Nr. 1 Abs. 3 

13 
(mit Ausbildung 
i. S. d. Proto-
kollerklärung 

Nr. 12) 

Fallgruppe 1 

14 
(bei mindestens 

1400 Jahres-
wochenstunden 
Unterricht oder 

mindestens 
2380 Schülerin-
nen/Schülern 

und Ausbildung 
i. S. d. Proto-
kollerklärung 

Nr. 12) 

Fallgruppe 1 
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1 2 3 4 5 

Nr. Bezeichnung 

EG nach 
den Musik-
schulleh-

rerRL 

EG neu 
(Verbesse-
rungen ge-

genüber Spal-
te 3 grün, 

Verschlechte-
rungen gelb) 

Regelung in 
§ 2 TV Mu-
sikschul-
lehrkräfte 

Land Berlin 

6 Musikschullehrer/innen 
als Leiter/innen von Musikschulen, 
an denen mindestens 1470 Jahreswo-
chenstunden Unterricht erteilt werden 

14 13 
(ohne Ausbil-
dung i. S. d. 

Protokollerklä-
rung Nr. 12) 

EG 14 Fall-
gruppe 1 

i. V. m. Proto-
kollerklärung 
Nr. 1 Abs. 3 

14 
(mit Ausbildung 
i. S. d. Proto-
kollerklärung 

Nr. 12) 

Fallgruppe 1 

7 Musikschullehrer/innen 
als Leiter/innen von Musikschulen, 
deren Tätigkeit sich aufgrund der Grö-
ße und Bedeutung der Schule 
wesentlich aus der Tätigkeit von Mu-
sikschulleitern heraushebt, 
die nach EG 14 eingruppierungsmäßig 
behandelt werden 

15 14 
(ohne Ausbil-
dung i. S. d. 

Protokollerklä-
rung Nr. 12) 

EG 15 einzige 
Fallgruppe 

i. V. m. Proto-
kollerklärung 
Nr. 1 Abs. 3 

15 
(mit Ausbildung 
i. S. d. Proto-
kollerklärung 

Nr. 12) 

einzige Fall-
gruppe 
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Teil II Abschnitt C – Ständige Vertreter/innen der Leiter/innen von Musikschulen 
 

1 2 3 4 5 

Nr. Bezeichnung 

EG nach 
den Musik-
schulleh-

rerRL 

EG neu 
(Verbesse-
rungen ge-

genüber Spal-
te 3 grün, 

Verschlechte-
rungen gelb) 

Regelung in 
§ 2 TV Mu-
sikschul-
lehrkräfte 

Land Berlin 

1 Musikschullehrer/innen 
als ständige Vertreter/innen der Lei-
ter/innen von Musikschulen, 
an denen mindestens 190 Jahreswo-
chenstunden Unterricht erteilt werden 

9 
(das Tätigkeits-

merkmal hatte in 
Berlin aufgrund 
der Größe der 
Musikschulen 

keine praktische 
Bedeutung) 

./. ./. 

2 Musikschullehrer/innen 
als ständige Vertreter/innen der Lei-
ter/innen von Musikschulen, 
an denen mindestens 490 Jahreswo-
chenstunden Unterricht erteilt werden 

10 
(das Tätigkeits-

merkmal hatte in 
Berlin aufgrund 
der Größe der 
Musikschulen 

keine praktische 
Bedeutung) 

./. ./. 

3 Musikschullehrer/innen 
als ständige Vertreter der Leiter/innen 
von Musikschulen, 
an denen mindestens 850 Jahreswo-
chenstunden Unterricht erteilt werden 

11 12 einzige Fall-
gruppe 

13 
(bei mindestens 

1400 Jahres-
wochenstunden 
Unterricht oder 

mindestens 
2380 Schülerin-
nen/Schülern 

und Ausbildung 
i. S. d. Proto-
kollerklärung 

Nr. 12) 

Fallgruppe 2 

4 Musikschullehrer/innen 
als ständige Vertreter/innen der Lei-
ter/innen von Musikschulen, 
an denen mindestens 1470 Jahreswo-
chenstunden Unterricht erteilt werden 

13 12 
(ohne Ausbil-
dung i. S. d. 

Protokollerklä-
rung Nr. 12) 

EG 13 Fall-
gruppe 2 

i. V. m. Proto-
kollerklärung 
Nr. 1 Abs. 3 

13 
(mit Ausbildung 
i. S. d. Proto-
kollerklärung 

Nr. 12) 

Fallgruppe 2 

5 Musikschullehrer/innen 
als ständige Vertreter/innen der Lei-
ter/innen von Musikschulen, 
deren Tätigkeit sich aufgrund der Grö-
ße und Bedeutung der Schule wesent-

14 13 
(ohne Ausbil-
dung i. S. d. 

Protokollerklä-
rung Nr. 12) 

EG 14 Fall-
gruppe 2 

i. V. m. Proto-
kollerklärung 
Nr. 1 Abs. 3 



Seite 6 von 6 
 

1 2 3 4 5 

Nr. Bezeichnung 

EG nach 
den Musik-
schulleh-

rerRL 

EG neu 
(Verbesse-
rungen ge-

genüber Spal-
te 3 grün, 

Verschlechte-
rungen gelb) 

Regelung in 
§ 2 TV Mu-
sikschul-
lehrkräfte 

Land Berlin 

lich aus der Tätigkeit von Vertretern 
von nach EG 14 eingruppierungsmä-
ßig behandelten Musikschulleiter(in-
ne)n heraushebt 

14 
(mit Ausbildung 
i. S. d. Proto-
kollerklärung 

Nr. 12) 

Fallgruppe 2 

 


